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§ 209 ZPO Protokollierung
 ZPO - Zivilprozessordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.01.2026

1. (1)Die Protokollierung kann durch Diktat des die Verhandlung leitenden Richters unter Verwendung eines

Tonträgers, Beiziehung eines Schriftführers oder durch eigenständige Aufzeichnung (Mitschrift) durch den die

Verhandlung leitenden Richter oder einen Schriftführer erfolgen.

2. (2)Wird für die Abfassung des Verhandlungsprotokolls ein Tonträger verwendet oder das Protokoll in Kurzschrift

verfasst, so sind die Angaben des § 208 Abs. 1 in Vollschrift zu protokollieren.

3. (3)Das in Vollschrift aufgenommene Protokoll bzw. der in Vollschrift aufgenommene Teil des Protokolls ist von

dem die Verhandlung leitenden Richter zu unterschreiben. Wurde ein Vergleich geschlossen, so ist auch die

Unterschrift der Parteien oder ihrer Vertreter erforderlich, und, wenn Dritte dem Vergleich beitreten, auch die

Unterschrift dieser. Kann eine Partei gar nicht oder nur mittels eines Handzeichens unterfertigen, so ist deren

Name durch den die Verhandlung leitenden Richter beizusetzen.

4. (4)Von dem nicht in Vollschrift aufgenommenen Teil des Protokolls ist eine Übertragung in Vollschrift

anzufertigen, die von dem die Verhandlung leitenden Richter zu unterschreiben ist.

5. (5)Die Übertragung in Vollschrift entfällt, wenn die Rechtssache durch Vergleich, Zurücknahme der Klage oder

Anerkenntnis- oder Verzichtsurteil bei dieser Tagsatzung erledigt wird und die Parteien keine Ausfertigung des

gesamten Protokolls beantragen. In einem solchen Fall sind entweder der Vergleich, die Erklärung der

Zurücknahme der Klage, das Anerkenntnis oder der Verzicht in Vollschrift zu protokollieren oder diese Teile des

Protokolls in Vollschrift zu übertragen und das Teilprotokoll den Parteien zuzustellen.
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